
 

 

Antrag zur Ausgestaltung der Unechten Teilortswahl 

Der Gemeinderat der Stadt Tuttlingen beauftragt die Stadtverwaltung 

einen beschlussfähigen Vorschlag zu erarbeiten, der die bisher 

festgelegte Sitzzahl der Wohnbezirke bzw. Ortsteile der Stadt Tuttlingen 

der aktuellen Rechtsprechung anpasst. 

Begründung: 

In der Gemeinderatssitzung vom 17.7.2023 ergab sich aus dem 

Beschlussvorschlag der Sitzungsvorlage Nr.131/2023 und nach der 

geführten Diskussion, trotz mündlichem Antrag der LBU-Fraktion, keine 

Chance über Alternativen zum Beschlussvorschlag (Abschaffung der 

Unechten Teilortswahl) abzustimmen. Der Gemeinderat hat mehrheitlich 

gegen diesen Beschlussvorschlag gestimmt.  

Die Gemeindeordnung Baden-Württemberg sieht die Unechte 

Teilortswahl ausdrücklich als einen möglichen Wahlmodus der 

Kommunalwahl vor.                                              

In der o.g. Vorlage wurden seitens der Verwaltung verschiedene 

Vorschläge zur angepassten Sitzverteilung bei Beibehaltung der 

Unechten Teilortswahl gemacht wie z.B. 25 Sitze Tuttlingen Kernstadt,    

4 Sitze Möhringen und Eßlingen (Bezirksbildung) und 3 Sitze Nendingen 

bei einer Gesamtsitzzahl von 32 Sitzen etc….  

Die LBU-Fraktion präferiert den Vorschlag mit der Bezirksbildung und 
den vier Sitzen für Möhringen/Esslingen bei gleichbleibender Anzahl der 
Gesamtsitze. Ungleichheiten werden hierdurch auf ein geringes Maß 
reduziert. 
       
Verhandlungen mit den Ortsteilen, insbesondere Möhringen, müssen 

ebenfalls schnellstmöglich geführt werden. 

Die Zeit drängt, da für die Kommunalwahlen am 9.6.2024 und deren 

Vorbereitung klare, der aktuellen Rechtsprechung angepasste 

Verhältnisse geschaffen werden müssen.  

Tuttlingen, 17.9.2023 

Für die LBU-Fraktion                                  Dr.Ulrike Martin 

 


